
Zur Frage der Anrechnung der Untersuchungshaft
Von WOLFGANG VOGEL, Hauptreferent im Ministerium der Justiz

In den Bestimmungen der §§ 219 Abs. 2 und 223 
Abs. 3 StPO heißt es, daß dem verurteilten Angeklag
ten die Dauer der Untersuchungshaft auf die erkannte 
Strafe anzurechnen ist, sofern der Angeklagte nicht 
durch sein Verhalten die Ermittlungen verzögert hat. 
Das Gericht muß in den Urteilsgründen eine Erklärung 
darüber abgeben, warum nicht angerechnet worden ist.

Da bei einigen Gerichten hinsichtlich der Anwendung 
dieser Bestimmungen Unklarheiten bestehen und 
häufig Auffassungen vertreten werden, die sich mit den 
Prinzipien unseres demokratischen Strafverfahrens 
nicht vereinbaren lassen, sind einige Bemerkungen 
erforderlich.

1. Es geht zunächst um die grundsätzliche Frage, ob 
sich § 219 Abs. 2 Halbsatz 2 StPO auf das Verhalten 
des in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten 
während des ganzen Strafverfahrens — das gericht
liche Verfahren also einbezogen — oder nur auf das 
Verhalten im Ermittlungsverfahren erstreckt.

In einer Reihe von Entscheidungen wird die Auf
fassung vertreten, § 219 Abs. 2 Halbsatz 2 StPO beziehe 
sich ausschließlich auf das Verhalten des Angeklagten 
im Ermittlungsverfahren. Damit wird der weit ver
breiteten Meinung beigepflichtet, der Ausdruck „Er
mittlungen“ besage, daß nur das Ermittlungsverfahren 
gemeint sei, denn lediglich für dieses Stadium des 
Strafverfahrens verwende das Gesetz die Bezeich
nung „Ermittlungen“ (z. B. in § 157 StPO). In den 
Abschnitten über das gerichtliche Verfahren sei stets 
von „Erforschung“, „Aufklärung“ oder „Befragung“ die 
Rede (z. B. in §§ 290 und 212 StPO).

Abgesehen davon, daß die Methode der Wortinter
pretation überhaupt abzulehnen ist, spricht der Gesetz
geber im Abschnitt über das Ermittlungsverfahren 
nicht nur von „Ermittlungen“, sondern auch vom „Er
mittlungsverfahren“ und von „Untersuchungen“ (z. B. 
§§ 95 ff. StPO). Man muß aber, um zu einer Lösung 
dieser Frage zu gelangen, auf die Prinzipien unseres 
demokratischen Strafverfahrens zurückgreifen. In 
erster Linie sind das Prinzip der Wahrung der Rechte 
des Angeklagten und das Prinzip der Beschleunigung 
des Verfahrens heranzuziehen, da die Untersuchungs
haft eine bei der Verbrechensbekämpfung notwendige 
Beschränkung des verfassungsmäßigen Rechts der per
sönlichen Freiheit darstellt und § 219 Abs. 2 StPO von 
der Verzögerung der Ermittlungen spricht.

Wahrung der Rechte des Angeklagten im demo
kratischen Staat bedeutet, daß der eines Verbrechens 
Beschuldigte oder Angeklagte in bezug auf die ver
fassungsmäßigen Rechte des Bürgers nur solchen Be
schränkungen unterliegt, die nach der Verfassung zu
lässig und in der Strafprozeßordnung als unbedingt er
forderlich festgelegt sind. Das ergibt sich überein
stimmend aus Art. & der Verfassung und aus § 5 StPO. 
Bei der Beurteilung der Frage, welche Beschränkungen 
unbedingt erforderlich sind, ist von der Aufklärung der 
verbrecherischen Handlung, der reibungslosen Durch
führung des Verfahrens sowie von dem Schutz der 
Bevölkerung und des Staates auszugehen. Soweit 
Art. 136 der Verfassung bereits einen Maßstab gibt, 
besteht volle Übereinstimmung mit der Strafprozeß
ordnung. Die entsprechenden Vorschriften der StPO 
(§§ 140, 142, 143, 144) sind, auf den technischen Ablauf 
des Strafverfahrens zugeschnitten, lediglich klarer ge
faßt.

Die Beschleunigung des Verfahrens ist Ausdruck 
unserer demokratischen Gesetzlichkeit, denn die „be
schleunigte Aufklärung des Sachverhalts“ und die 
„schnelle und gerechte Bestrafung der Schuldigen“ ge
hören zum Zweck der Strafprozeßordnung (§ 1 Abs. 2 
StPO). Unter diesem Gesichtspunkt müssen nicht nur 
die gesetzlichen Fristen (z. B. §§ 107, 181 Abs. 2 StPO), 
sondern auch alle anderen Maßnahmen gesehen wer
den, die zur beschleunigten Aufklärung und schnellen 
Bestrafung beitragen (z. B. Vermeidung überflüssiger 
Förmlichkeiten und Beschränkung der Rechtsmittel auf 
zwei Instanzen).

So ergibt sich aus dem Prinzip der Wahrung der
Rechte des Angeklagten, daß die Anrechnung der •>

Untersuchungshaft oberster Grundsatz sein muß. Das 
Prinzip der Beschleunigung des Verfahrens erfordert 
eine Durchbrechung dieses obersten Grundsatzes der 
Anrechnung für den Fall, daß der Angeklagte den 
ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens stört. In 
diesem Fall müssen für die Anrechnung der Unter
suchungshaft entsprechende Vorbehalte gemacht werden. 
Hier zeigt sich die dialektische Einheit der Prinzipien 
unseres demokratischen Strafverfahrens.

Der Gesetzgeber hat in der Bestimmung des § 219 
Abs. 2 StPO das Prinzip der Wahrung der Rechte 
des Angeklagten mit dem Prinzip der Beschleunigung 
des Verfahrens sinnvoll verknüpft. Die Anrechnung 
der Untersuchungshaft ist davon abhängig, daß die 

.Beschleunigung des Verfahrens nicht beeinträchtigt 
wird. Das Kriterium hierfür ist das Verhalten des 
Angeklagten. An dem Angeklagten selbst liegt es, 
das Tempo des Verfahrens und somit auch die Dauer 
der Untersuchungshaft weitgehend zu bestimmen. 
Damit aber liegt es auch an dem Verhalten des 
Angeklagten, ob die im Gesetz aus Gründen der 
Beschleunigung des Verfahrens vorgesehene Durch
brechung des obersten Grundsatzes der Anrechnung im 
konkreten Fall Platz greift. Der Angeklagte hat also die 
Wahrung seiner Rechte zu einem guten Teil in eigener 
Hand. Diese Regelung ist auch durchaus berechtigt, 
denn der Angeklagte ist — ebenso wie der Staatsan
walt — Partei des Strafverfahrens (Parteiprinzip).

Nach alledem ergibt sich zwingend, daß sich § 219 
Abs. 2 Halbsatz 2 StPO auf das Verhalten des Ange
klagten während des g a n z e n  Strafverfahrens be
zieht, sofern die Untersuchungshaft im gerichtlichen 
Verfahren f o r t d a u e r t .  „Ermittlungen“ heißt nicht 
„Ermittlungsverfahren“. Es ist kein bestimmter Ver
fahrensabschnitt, sondern das gesamte Verhalten des 
in Untersuchungshaft befindlichen Angeklagten bis zum 
Urteil gemeint; denn die Stellung des Angeklagten in 
bezug auf die für § 219 Abs. 2 StPO grundlegenden 
Prinzipien ändert sich im gerichtlichen Verfahren bei 
Fortdauer der Untersuchungshaft nicht. Eine insoweit 
gleichbleibende Situation muß auch gleichbleibend be
urteilt werden. Anderenfalls käme man zu dem kurio
sen Ergebnis, daß verzögerndes Verhalten des Ange
klagten im gerichtlichen Verfahren zur Anrechnung 
der Untersuchungshaft führt, während dasselbe Ver
halten im Ermittlungsverfahren die Nichtanrechnung 
zur Folge hat. Derjenige Angeklagte, der eine im 
Ermittlungsverfahren gegebene Darstellung im gericht
lichen Verfahren wahrheitswidrig widerruft und damit 
eine Vertagung der Hauptverhandlung notwendig macht, 
wäre also gegenüber demjenigen Angeklagten im Vor
teil, der eine im Ermittlungsverfahren gegebene falsche 
Darstellung im gerichtlichen Verfahren korrigiert.

2. Daß verzögerndes Verhalten des Angeklagten im 
gerichtlichen Verfahren nur dann die Nichtanrechnung 
zur Folge hat, wenn die Untersuchungshaft im ge
richtlichen Verfahren fortdauert, erhärtet folgender 
Fall: Ein Gericht hat die 'Anrechnung der Unter
suchungshaft mit der Begründung abgelehnt, der An
geklagte habe in der Hauptverhandlung fortgesetzt 
widerspruchsvolle Darstellungen (gegeben und dadurch 
das Verfahren verzögert. Der Angeklagte befand sich 
während des gerichtlichen Verfahrens nicht mehr in 
Untersuchungshaft.

In diesem Falle hat das Gericht § 219 Abs. 2 Halb
satz 2 StPO auch auf das gerichtliche Verfahren be
zogen, dabei aber übersehen, daß Voraussetzung dieser 
Auslegung die Fortdauer der Untersuchungshaft ist. 
Die Ausführungen unter Ziff. 1 haben gezeigt, daß auf 
Grund der Fortdauer der Untersuchungshaft die nach 
§ 219 Abs. 2 Halbsatz 2 StPO in Verbindung mit den 
in dieser Vorschrift verankerten Prinzipien zu be
urteilende Situation im Ermittlungsverfahren wie im 
gerichtlichen Verfahren gleich ist und daher auch die 
gleiche Rechtsanwendung auslösen muß. Es muß des
halb stets auf das Verhalten des Angeklagten während 
der ganzen Dauer der Untersuchungshaft — und nur 
während dieser — abgestellt werden, nicht aber auf 
einen bestimmten Verfahrensabschnitt.
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